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Änderung der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe  
(Kurtaxesatzung - KTS)  
 

Anlage-Nr.: 

5 

 
 

Sachverhalt: 

 

In der Gesellschafterversammlung der Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG vom 

30.06.2021 wurde unter anderem die Verlängerung der KONUS-Kooperationsvereinbarung der 

Mitgliedsgemeinden für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2026 beschlossen.  

 

Diese Verlängerung bringt neue Konditionen mit sich, weshalb die Kurtaxesatzung der Gemeinde 

Gutach im Breisgau angepasst werden muss.  

 

Als Anlage wird dem Gemeinderat die geänderte Satzung vorgelegt.  

Folgende Änderungen/Anpassungen wurden Anhand der Mustersatzung vorgenommen:  

 

§ 2 Abs. 2 KTS:  textliche Anpassung aufgrund der Mustersatzung  

      Abs. 3 KTS:  wurde gestrichen und befindet sich in § 4 Abs. 1 Nr. 7  

 

§ 3 KTS:   Anpassung der Preise aufgrund des neuen KONUS-Vereinbarung  

 

§ 4 KTS:   textliche Anpassung aufgrund der Mustersatzung.  

Anpassung an die neue KONUS-Vereinbarung 

 

§ 5 KTS:  textliche Anpassung aufgrund der Mustersatzung 

 

§ 7 KTS:   textliche Anpassung aufgrund der Mustersatzung.  

Anpassung an die neue KONUS-Vereinbarung 

 

§ 8 KTS:  textliche Anpassung aufgrund der Mustersatzung.  

Anpassung an die neue KONUS-Vereinbarung 



 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeinderat möge die Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung – KTS) in 
der vorliegenden Form beschließen.  
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Satzung 

über die Erhebung einer Kurtaxe  
(Kurtaxesatzung - KTS) 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 2, 8 Abs. 2 
und 43 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. 
September 2011 20. Juli 2021 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Erhebung einer Kurtaxe 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung und Unterhaltung der 
zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesem Zweck 
durchgeführten Veranstaltungen eine Kurtaxe. 

 

§ 2 

Kurtaxepflichtige 

(1) Kurtaxepflichtig sind alle Personen, die sich in der Gemeinde aufhalten, aber nicht 
Einwohner der Gemeinde sind (ortsfremde Personen) und denen die Möglichkeit zur 
Benutzung der Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen i.S. von § 1 
geboten ist. 

 

(2) Kurtaxepflichtig sind darüber hinaus auch ortsfremde Personen, die sich als 
Dauercamper in der Kurgemeinde aufhalten. auch die Einwohner der Gemeinde, die 
den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in einer anderen Gemeinde haben.  

 

(3) Die Kurtaxe wird nicht erhoben von bettlägerigen Personen in Akutkrankenhäusern, 
von Personen, die eine Anschluss-Heilbehandlung (AHB) durchführen oder sich in 
Kurzzeitpflege befinden sowie von ortsfremden Personen, die in der Gemeinde oder 
der Region arbeiten oder in Ausbildung stehen oder sich aus beruflichen Gründen 
einschließlich der Teilnahme an beruflich bedingten Tagungen aufhalten. Die 
Bettlägerigkeit ist durch ärztliches Zeugnis nachzuweisen. 

 

§ 3 

Maßstab und Satz der Kurtaxe 

(1) Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag vom 01.01. – 31.12. (ganzjährig) 1,90 
€ 2,20 EUR.  
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(2) Der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise werden zusammen als ein Aufenthaltstag 
gerechnet. 

 

(3) Kurtaxepflichtige Personen Einwohner nach § 2 Abs. 2 Satz 1 haben, unabhängig von 
der Dauer und Häufigkeit sowie der Jahreszeit des Aufenthalts, eine pauschale 
Jahreskurtaxe zu entrichten. Diese beträgt je Person 35 Euro 45,00 EUR.  

 

(4) In den Fällen des § 6 Abs. 2 ist die pauschale Jahreskurtaxe auf den der Dauer der 
Kurtaxepflicht entsprechenden Teilbetrag festzusetzen.  
 

§ 4 

Befreiungen, Ermäßigungen 

(1) Von der Entrichtung der Kurtaxe sind befreit: 
 
1. Ortsfremde Personen, die sich in der Gemeinde nicht länger als einen Tag aufhalten 

und nicht übernachten (Tagesgäste) (Passanten). Für die Berechnung dieser Frist gilt § 
3 Abs. 2 entsprechend. 

2. Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. 
3. Familienbesuche von Einwohnern, die in deren Haushalt unentgeltlich aufgenommen 

werden und keine Kureinrichtungen in Anspruch nehmen bzw. Veranstaltungen 
besuchen. 

4. Teilnehmer von Schullandheimaufenthalten / Zeltlager / Herbergen. 
5. Angemeldete Teilnehmer an Trainingslagern und gleichgestellten Lehrgängen, 

offizielle und aktive Teilnehmer der Sportwettkämpfe, soweit deren Aufenthalt in der 
Gemeinde dadurch veranlasst ist. 

6. Personen, die sich aus beruflichen Gründen in der Gemeinde aufhalten. Die berufliche 
Tätigkeit ist durch ergänzende Angabe zu Ort und Dauer glaubhaft zu machen.  

7. Kranke und Schwerbehinderte, so lange sie nicht in der Lage sind  (z.B. bei 
Bettlägerigkeit) Kureinrichtungen oder Veranstaltungen zu besuchen und dies durch 
ärztliches Zeugnis nachweisen.   

 

(2) Bei schwerbehinderten Personen mit 100 v. H. nachgewiesener Erwerbsminderung 
und Begleitpersonen von schwerbehinderten Personen wird die Kurtaxe auf Antrag 
um 50 v. H. ermäßigt. Schwerbehinderte Personen mit einem nachgewiesen Grad der 
Behinderung von mindestens 50 v.H. werden auf Antrag befreit. Diese Vergünstigung 
gilt ebenfalls für eine Begleitperson, sofern der Schwerbehinderte aufgrund des 
Schwerbehindertenausweises auf ständige Begleitung angewiesen ist.  

 

(3) Anträge auf Befreiung von der Kurtaxe oder auf Ermäßigung der Kurtaxe sind 
spätestens am Tag der Abreise bei der Gemeinde einzureichen.  
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§ 5 

Kurkarte Gästekarte  

(1) Jede Person, die der Kurtaxepflicht unterliegt und nicht nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und Nrn. 
3 bis 7 , 3, 4 und 5 von der Entrichtung der Kurtaxe befreit ist, hat Anspruch auf eine 
Kurkarte Gästekarte. Die Kurkarte Gästekarte wird auf den Namen des 
Kurtaxepflichtigen ausgestellt und ist nicht übertragbar. Bei missbräuchlicher 
Verwendung kann die Gästekarte eingezogen werden. Kurtaxepflichtige nach § 3 Abs. 
3 haben keinen Anspruch auf eine Gästekarte.  

 

(2) Die Kurkarte Gästekarte berechtigt zum Besuch und zur Benutzung der Einrichtungen 
und Veranstaltungen, die die Gemeinde für Kur- und Erholungszwecke bereitstellt 
bzw. durchführt.  

 
(3) Die Gästekarte berechtigt über Abs. 2 hinaus auch zur Nutzung des Systems KONUS 

(kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für die Feriengäste des 
Schwarzwalds nach den Bedingungen der Schwarzwald Tourismus GmbH). 

 

(4) Die Erhebung von Benutzungsgebühren oder Entgelten bleibt unberührt.  
 

 

§ 6 

Entstehung und Fälligkeit der Kurtaxe 

(1) Die Kurtaxeschuld entsteht am Tag der Ankunft einer kurtaxepflichtigen Person in der 
Gemeinde. Die Kurtaxe wird am letzten Aufenthaltstag in der Gemeinde fällig. 

 

(2) Die pauschale Jahreskurtaxe nach § 3 Abs. 3 entsteht am 01. Januar jeden Jahres und 
wird 1 Monat nach Zustellung des Kurtaxebescheids fällig. Bei neu zuziehenden 
Einwohnern entsteht sie am 1. Tag des folgenden Monats; bei wegziehenden 
Einwohnern endet sie mit Ablauf des folgenden Monats. 
 

 

§ 7 

Meldepflicht 

(1) Wer Personen gegen Entgelt beherbergt oder einen Campingplatz betreibt oder seine 
Wohnung als Ferienwohnung ortsfremden Personen gegen Entgelt zur Verfügung 
stellt, ist verpflichtet, bei ihm verweilende Personen innerhalb von einem 3 Tagen 
nach Ankunft bzw. Abreise an- bzw. abzumelden. 
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(2) Daneben sind Reiseunternehmen meldepflichtig, wenn in dem von dem 
Reiseteilnehmer an den Unternehmer zu entrichtenden Entgelt auch die Kurtaxe 
enthalten ist. Die Meldung ist innerhalb von 3 Tagen nach der Ankunft der 
Reiseteilnehmer zu erstatten. 

 

(3) Ortsfremde Personen, die unentgeltlich beherbergt werden, haben sich innerhalb von 
einem 3 Tagen nach Ankunft anzumelden und spätestens am letzten Aufenthaltstag 
abzumelden.  

 

(4) Soweit gleichzeitig eine Meldepflicht nach dem Meldegesetz für Baden-Württemberg 
Bundesmeldegesetz zu erfüllen ist, kann damit die Meldung i. S. der Kurtaxesatzung 
verbunden werden.  

 

(5) Für die Meldung sind die von der Gemeinde ausgegebenen Vordrucke fortlaufend und 
lückenlos zu verwenden. Auch falsch ausgefüllte oder beschädigte Meldescheine sind 
inklusive Gästekarte zwingend an das Rathaus zurück zu geben. Für fehlende 
Meldevordrucke leistet der Wohnungsgeber einen pauschalen Schadenersatz in Höhe 
von 10,00 EUR je Exemplar.   
 

(6) Meldepflichtige Beherbergungsbetriebe können statt den Vordrucken auch das von der 
Gemeinde unentgeltlich bereitgestellte elektronische Meldeverfahren verwenden. Die 
Übertragung der Daten erfolgt über eine gesicherte https-Verbindung, die elektronisch 
erfassten Daten werden vom Meldepflichtigen in verschlüsselter Form und unter 
Wahrung, der jeweils geltenden Vorgaben des Datenschutzes durch 
Datenfernübertragung an die Gemeinde übermittelt. Die Gemeinde stellt den 
Meldepflichtigen die zur elektronischen Meldung erforderlichen individuellen 
Zugangsdaten zur Verfügung.  
 
Die für die Erhebung der Kurtaxe erforderlichen Daten des Kurtaxepflichtigen, welche 
durch den Meldepflichtigen nach § 7 Abs. 1 und 2 vom Kurtaxepflichtigen erhoben und 
der Gemeinde übermittelt werden, sind:  

 
 a)    Name, Vorname,   
 b)  Adresse,  
  c) Geburtsdatum,  
 d) An- und Abreisetag,  
 e)  Grad der Behinderung (falls Antraf auf Ermäßigung nach § 4 Abs. 3),  
 f)  Ort der Berufstätigkeit während des Aufenthaltes (falls Antrag auf Befreiung     
  nach § 4 Abs. 1 Satz 7),  
 g) Begleitpersonen   
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§ 8 

Einzug und Abführung der Kurtaxe 

(1) Die nach § 7 Abs. 1 und 2 Meldepflichtigen haben, soweit nicht nach § 6 Abs. 2 ein 
Kurtaxebescheid ergeht, die Kurtaxe von den kurtaxepflichtigen Personen einzuziehen 
und an die Gemeinde abzuführen. Sie haften der Gemeinde gegenüber für den 
vollständigen und richtigen Einzug der Kurtaxe. 

 

(2) Weigert sich eine kurtaxepflichtige Person, die Kurtaxe zu entrichten, hat dies der 
Meldepflichtige der Gemeinde unverzüglich unter Angabe von Name und Adresse des 
Kurtaxepflichtigen zu melden. 

 

(3) Die im Laufe eines Kalendermonats fällig gewordenen Beträge an Kurtaxe sind jeweils 
bis zum 10. des folgenden Monats an die Gemeinde abzuführen. Fällig gewordene 
Beiträge an Kurtaxe sind jeweils nach Zustellung des Kurtaxebescheids innerhalb von 
14 Tagen an die Gemeindekasse abzuführen.  

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig 

a) den Meldepflichten nach § 7 dieser Satzung nicht nachkommt; 
 

b) entgegen § 8 Abs. 1 dieser Satzung die Kurtaxe von den kurtaxepflichtigen Personen nicht 
einzieht und an die Gemeinde abführt; 

 

c) entgegen § 8 Abs. 2 dieser Satzung eine kurtaxepflichtige Person, die sich weigert, die 
Kurtaxe zu entrichten, nicht an die Gemeinde meldet. 

 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kurtaxesatzung vom 
20.09.2011 mit den Änderungssatzungen vom 20.09.2016 außer Kraft. 

  

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
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Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

 

Gutach im Breisgau, den 20. Juli 2021  

 

 

 

Urban Singler,  
Bürgermeister 
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Information zur Datenerhebung  
(Datenschutzinformation) 

 

Seit dem 25.05.2018 ist die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft und 
unmittelbar in den EU-Mitgliedsstaaten anzuwenden. Mit den folgenden Informationen möchten wir 
Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Gemeinde 
Gutach im Breisgau und Ihre Rechte aus dem Datenschutz geben.  

 

Erhebung der Kurtaxe in der Gemeinde Gutach im Breisgau.  

 

Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO:  

Gemeinde Gutach im Breisgau  
Bürgermeister Urban Singler  
Dorfstr. 33  
79261 Gutach im Breisgau  
07685/9101-0  
E-Mail: gemeinde@gutach.de  

 

Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r:  

Komm.One  
Kraileshaldenstr. 44  
70489 Stuttgart  
0711/810814444 
E-Mail: datenschutz@gutach.de  

 

Zweck(e) der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage:  

Die Gemeinde Gutach im Breisgau ist berechtigt, zur Erfüllung der Erhebung der Kurtaxe die 
notwendigen Daten zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen.  

Rechtsgrundlage: Art. 6 DSGVO  

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten (Stellen, denen die Daten offengelegt 
werden):  

Gemeinde Gutach im Breisgau 
 
Übermittlung der Daten an Drittstaaten:  

entfällt  
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geplante Speicherdauer: 

 

Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht gelöscht. Die 
Daten zum Zweck der Rechnungsstellung werden nach 10 Jahren nach Rechnungsdatum gelöscht.  

 

Betroffenenrechte:  

Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeindeverwaltung Gutach im Breisgau Auskunft 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten 
(Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der Verarbeitung 
(Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können 
verlangen, die bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu 
übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die 
Verarbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe 
können Sie sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 
10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

 

Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten oder Freiwillige Bereitstellung der Daten und Folgen der 
Verweigerung: 

Sie sind verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen Daten bereitzustellen. Sind Sie 
damit nicht einverstanden, können Sie keine Beherbergung in der Gemeinde Gutach im Breisgau 
anbieten.  

 

Falls die Daten nicht bei der betroffenen Person, sondern bei Dritten erhoben wurden:  

entfällt  

 

Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling:  

entfällt  


